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Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen, Cyberbetrug oder digitale Gewalt:
Internetbezogene Straftaten wie diese sollen künftig besser aufgeklärt werden können. Die
Bundesregierung hat dazu heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Der Entwurf sieht für
Internetzugangsanbieter neue Pflichten vor. Es geht dabei um die Speicherung von
Internetprotokoll-Adressen (IP-Adressen). Anbieter sollen künftig verpflichtet sein, die IP-
Adressen ihrer Kunden für drei Monate vorsorglich zu speichern. IP-Adressen sind oft der
einzige Ansatzpunkt, um Täter bei internetbezogener Kriminalität zu identifizieren. Schon
nach geltendem Recht dürfen Ermittlungsbehörden diesen Spuren nachgehen. Bislang
läuft dieser Ermittlungsansatz jedoch oft ins Leere. Denn IP-Adressen werden immer
wieder neu vergeben – und Internetzugangsanbieter speichern oft nur für wenige Tage,
welchem Zugang eine Adresse wann zugeordnet war. Die vorgeschlagene Speicherpflicht
bezieht sich ausschließlich auf IP-Adressen und Port-Nummern – nicht auf sonstige
Verkehrsdaten. Die Bildung von Bewegungsprofilen im Netz ist ausgeschlossen. Es bleibt
außerdem dabei, dass Ermittlungsbehörden nur im Einzelfall, insbesondere beim Verdacht
von Straftaten, Auskunft darüber verlangen können, welchem Anschlussinhaber eine IP-
Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war. Der heute beschlossene
Gesetzentwurf wurde vom Bundesjustizministerium in enger Abstimmung mit dem
Bundesinnenministerium und dem Bundesdigitalministerium erarbeitet. Er sieht neben
der Verpflichtung zur dreimonatigen Speicherung von IP-Adressen weitere Neuregelungen
vor.

Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:

„Der digitale Raum darf kein Paradies für Straftäter sein. Zu viele Straftaten – ob Kindesmissbrauch,
Online-Betrug oder digitale Gewalt – bleiben unaufgeklärt, weil entscheidende Spuren wie IP-
Adressen fehlen. Künftig sollen Internetanbieter diese Daten drei Monate speichern, da sie oft der
einzige Ansatzpunkt für Ermittlungen sind. Viele europäische Staaten haben eine solche Regelung
längst – es ist Zeit, dass wir nachziehen. Dabei gilt: Grundrechte werden gewahrt, gleichzeitig
stärken wir die Strafverfolgung im Netz. Mit diesem Entwurf haben wir die Chance, eine
zwanzigjährige Debatte um Freiheit und Sicherheit im Netz zu einem vernünftigen Ergebnis zu
führen. Ich bin überzeugt: Das ist ein echter Gewinn für unseren Rechtsstaat."

Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf folgende Regelungen vor:

Vorsorgliche Speicherung von IP-Adressen für drei Monate

Internetzugangsdiensteanbieter sollen verpflichtet werden, die an Anschlussinhaber vergebenen IP-
Adressen drei Monate lang zu speichern. Die Pflicht soll sich auf weitere Daten wie die
Portnummern erstrecken, sofern dies für die eindeutige Zuordnung der IP-Adresse zu einem
Anschlussinhaber erforderlich ist. Standortdaten und andere Verkehrsdaten (insbesondere
Informationen über besuchte Websites und Online-Dienste) sind von dieser Pflicht nicht erfasst. Sie
dürfen – wie bisher – nicht anlasslos gespeichert werden. Die vorgeschlagenen gesetzlichen
Regelungen sind auch deshalb nicht identisch mit früheren Vorschlägen bzw. Regelungen für eine



sogenannte Vorratsdatenspeicherung.

Bisher speichern die Internetzugangsdiensteanbieter die IP-Adresse und die Portnummern ihrer
Kundinnen und Kunden nur, soweit dies für betriebliche Zwecke erforderlich ist. Das sind oft nur
wenige Tage. Daher verlaufen bisher viele Abfragen der Ermittlungsbehörden nach der Identität des
hinter einer ermittlungsrelevanten IP-Adresse stehenden Anschlussinhaber ergebnislos.

Sicherungsanordnung von sonstigen Verkehrsdaten

Der Gesetzentwurf sieht außerdem ein neues - einzelfallbezogenes - Ermittlungsinstrument vor: die
Sicherungsanordnung. Mit der Sicherungsanordnung sollen Ermittlungsbehörden bei Verdacht einer
Straftat Telekommunikationsanbieter zeitlich befristet zur Sicherung von bestimmten Daten
verpflichten können. Die Anordnung soll sich ausschließlich auf Verkehrsdaten beziehen können,
also insbesondere Daten dazu, wer wann mit wem von wo aus kommuniziert hat – nicht jedoch auf
Inhaltsdaten (also die Inhalte von Kommunikation). Praktische Relevanz wird die vorgeschlagene
Sicherungsanordnung vor allem für Verkehrsdaten erlangen, die nicht IP-Adressen sind. Denn
letztere müssen Internetzugangsanbieter nach dem Gesetzentwurf ohnehin vorsorglich für drei
Monate speichern. Die Anordnung der Sicherung soll für bis zu drei Monate erfolgen können und bei
richterlichem Beschluss einmalig um bis zu drei Monate verlängert werden können. Von Bedeutung
wird die vorgeschlagene Sicherungsanordnung in dem Zeitraum sein, in dem die rechtlichen oder
tatsächlichen Voraussetzungen für eine Erhebung der fraglichen Daten durch die
Ermittlungsbehörden noch nicht vorliegen. Mit der Anordnung sollen die Ermittlungsbehörden
sicherstellen können, dass die fraglichen Daten für drei Monate erst einmal nicht gelöscht werden.
In dieser Zeit können sie dann weitere Ermittlungsansätze verfolgen. Entsprechende Befugnisse
zum Erlass einer Sicherungsanordnung sind auch für die Bundespolizei zu Zwecken der
Gefahrenabwehr vorgesehen.

Neuregelung der Funkzellenabfrage

Die Strafverfolgungsbehörden können künftig bei Straftaten von auch im Einzelfall erheblicher
Bedeutung eine Funkzellenabfrage durchführen. Bisher ist dies nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs nur bei bestimmten, besonders schweren Straftaten möglich.

Der von der Bundesregierung beschlossene Gesetzentwurf wird nun für das parlamentarische
Verfahren an den Bundestag und den Bundesrat übersandt. Den Gesetzentwurf sowie ein
Informationspapier finden Sie hier.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/0422_Gesetzentwurf_Vorsorgliche_Si
cherung_von_IP-Adressen.html
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